
Erklärungen anstelle von Bescheinigungen 
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, Nr. 445) 

 

Artikel 9, Absatz 3, der Gemeindeverordnung über die Anwendung der Gebühr für die Bewirtschaftung der Hausabfälle 
Eigenbescheinigung der Familienzusammensetzung 

 
    
Unterfertige/r geb. am in 
 

 
wohnhaft in  Straße, Nr. (Meldeamtlicher Wohnsitz) 

 
 

erklärt im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen im Sinne des Art. 76 des D.P.R. 28.12.2000, Nr. 445 bei unwahren Angaben, sowie bei 
Abfassung bzw. Vorlage falscher Urkunden, Folgendes: 

 
 

dass die Familiengemeinschaft (Familienbogen) wie folgt zusammengesetzt ist: 
(Vor - und Zuname)                                                                       (Geburtsort und Datum)                                   (Verwandschaftsgrad) 
     

     

     

     

     

     

     
 

Gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 finden Sie die Informationen zum Schutz 
personenbezogener Daten unter folgendem Link: https://www.innichen.eu/de/Datenschutz oder können in den 
Räumlichkeiten des Rathauses konsultiert werden. 
 
 
 

 , am    
 Unterschrift 
 

Die vorliegende Erklärung bedarf keiner Unterschriftsbeglaubigung und ersetzt in jeder Hinsicht die Bescheinigungen, welche an öffentliche 
Verwaltungen bzw. Träger von öffentlichen Diensten gerichtet sind. Die Erklärung kann bei Einverständnis auch Privatpersonen vorgelegt werden. 


